
 
Vorbemerkungen: 
 
 
Gemäß § 84 Abs. 1 Schulgesetz (SchG) kann der Rhein-Sieg-Kreis für seine Förderschulen Schulein-
zugsbereiche bilden. Die Festlegung eines Schuleinzugsbereichs erfolgt durch Rechtsverordnung des 
Schulträgers. 
 
Schuleinzugsbereiche werden gebildet, um durch gleichmäßige Verteilung der Schüler und Schülerinnen 
den Bestand der einzelnen Schulen zu sichern. Die Schule, für die ein Schuleinzugsbereich gebildet ist, 
kann die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern ablehnen, die nicht im Schuleinzugsbereich wohnen, 
wenn für die Aufnahme keine besonderen Gründe gegeben sind. Da nach § 46 Abs. 1 der Schulleiter über 
die Aufnahme einer Schülerin/eines Schülers innerhalb des vom Schulträger für die Aufnahme festgeleg-
ten allgemeinen Rahmens entscheidet, lässt sich auf der Basis der Verordnung und des allgemeinen 
Rahmens die Verteilung der Schüler/innen unter Berücksichtigung der Herkunft und der damit verbunde-
nen Kosten der Schülerbeförderung als auch einer gleichmäßigen Auslastung der vorhandenen Schulen 
erreichen. 
 
Die derzeit geltende Rechtsverordnung über die Bildung von Schuleinzugsbereichen für die Förderschu-
len des Rhein-Sieg-Kreises stammt vom 23.06.2005. Eine vollständige Fassung der Rechtsverordnung – 
wie sie sich bei Zustimmung des Kreistages ergäbe – ist zur Information aller Ausschussmitglieder als 
Anhang beigefügt. 
 
 
Erläuterungen: 
 
 
Die Rudolf-Dreikurs-Schule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, unterhält in Bad Honnef 
in Räumen der katholischen Grundschule Bergstrasse seit 1977 eine Außenstelle für Schülerinnen und 
Schüler der Eingangklasse „E“ und den Klassen 1 und 2 mit dem Förderbedarf Sprache aus den Städten 
Bad Honnef und Königswinter. Dies ermöglicht einerseits eine wohnortnahe Beschulung. Andererseits 
erfolgt durch die gemeinsame Nutzung des Schulgeländes im weitesten Sinne eine Form der Integration 
mit Regelschülern. Die Zahl der dort in 2 Klassenräumen und einem Differenzierungsraum beschulten 
Förderschüler schwankte seit Gründung des Außenstandorts von insgesamt 20 bis 30 pro Schuljahr. Er-
fahrungsgemäß kann der überwiegende Teil dieser Schüler nach erfolgreichem Besuch der Klasse 2 an 
örtliche Grundschulen „zurückgeschult“ werden. Die Schüler, bei denen der Förderbedarf im Bereich 
Sprache fortbesteht, werden (derzeit) ab der Klasse 3 an der Hauptstelle der Rudolf-Dreikurs-Schule, in 
Siegburg-Brückberg, beschult. 
 
Mit Schreiben vom 02.02.2010 hat die Stadt Bad Honnef nunmehr den bestehenden Überlassungsvertrag 
fristgerecht zum 31.07.2010 wegen Eigenbedarfs im Rahmen des OGS-Angebotes gekündigt. 
 
Da akzeptabler alternativer Schulraum von der Stadt Bad Honnef nicht angeboten werden konnte, erfolg-
ten entsprechende Sondierungsgespräche mit Vertretern der Stadt Königswinter. Als Ergebnis wurde die 
Möglichkeit erörtert, Schulraum an der Drachenfelsschule, Förderschule der Stadt Königswinter mit För-
derbedarf Lernen, zu nutzen. In vertiefenden Gesprächen wurde die Option erörtert, die Drachenfelsschu-
le zu einer Verbundschule zu entwickeln, so dass eine Verbundschule für die Förderbedarfe Lernen und 
Sprache in Trägerschaft der Stadt Königswinter entstünde. Dieser Vorschlag findet – bei Vorlage eines 
entsprechenden pädagogischen Konzepts der Schule die Zustimmung des fachlich zuständigen Schul-
aufsichtsbeamten, Schulamtsdirektor Claus Weidinger. 
Ein solche Verbundschule könnten sodann – neben den Schülern mit dem Förderbedarf Lernen – auch 
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf Sprache aus Königswinter besuchen. Darüber hinaus 
wird von Seiten der Stadt Königswinter in Abstimmung mit der Schulleitung der Drachenfelsschule in Aus-
sicht gestellt, auch Schülerinnen und Schüler mit Wohnort in der Stadt Bad Honnef gegen Übernahme der 
Fahrkosten durch den – grundsätzlich für die Beschulung zuständigen – Rhein-Sieg-Kreis zu beschulen. 
Nähere Einzelheiten hierzu sind in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu regeln. Entsprechende 
Beschlüsse durch die zuständigen Gremien der Stadt Königswinter müssen noch gefasst werden. Dar-



über hinaus müsste die Obere Schulaufsichtsbehörde bei der Bezirksregierung in Köln die Gründung der 
Verbundschule genehmigen. 
 
Zum laufenden Schuljahr 2009/2010 besuchen 30 Schülerinnen und Schüler die Außenstelle Bad Honnef, 
wobei der überwiegende Anteil mit 20 Schülerinnen und Schülern in Königswinter wohnt. Soweit eine 
entsprechende Beschlussfassung der politischen Gremien in Königswinter und im Rhein-Sieg-Kreis erfolgt 
und die Bezirksregierung die o.g. Genehmigung ausspricht, ist es vorgesehen, dass zunächst die in Kö-
nigswinter und Bad Honnef wohnenden Schüler/innen der Eingangsklasse und der 1. Klasse, im Schuljahr 
2010/11 in der Drachenfelsschule beschult werden. Die Schüler/innen der Klasse 2 der Rudolf-Dreikurs-
Schule würden dann komplett am Standort in Siegburg beschult. Für die darauf folgenden Schuljahre 
könnte – je nach räumlichen und personellen Kapazitäten – die Beschulung an der Drachenfelsschule 
sukzessive auch auf weitere Jahrgänge von Kindern aus Königswinter und Bad Honnef ausgedehnt wer-
den. 
 
Nach Errichtung einer Verbundschule für die Förderschwerpunkte Lernen und Sprache in Trägerschaft 
der Stadt Königswinter könnte der Schuleinzugsbereich der Rudolf-Dreikurs-Schule, so wie im Beschluss-
vorschlag dargestellt, geändert werden. 
 
Sollte eine erforderliche Beschlussfassung nicht zustande kommen oder eine notwendige Genehmigung 
nicht erteilt werden, wird die Kreisverwaltung Möglichkeiten prüfen, die bisher am Standort der Außenstel-
le in Bad Honnef beschulten Schüler/innen der Rudolf-Dreikurs-Schule am Hauptstandort in Siegburg zu 
beschulen. 
 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildungskoordinierung am 20.04.2010 
 
 
Im Auftrag 
 
 


